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1. Rechtsgrundlagen 

- Brandschutzgesetz (BSG) vom 21. Februar 1989 (Stand 1. Januar 2009)  
- Brandschutzverordnung (BSV) vom 23. März 2005 (Stand 1. Januar 2015)  
- Brandschutznorm VKF 2015  
- Brandschutzrichtlinien VKF 2015  
- Feuerwehrgesetz (FwG) vom 23. März 1971 (Stand 1. Januar 2013)  
- Verordnung zum Feuerwehrgesetz vom 4. Dezember 1996 (Stand 1. Januar 2013)  

2. Allgemeines 

 Durch das Anbringen von Dekorationen darf kein erhöhtes Brandrisiko entstehen. Im Brandfall 
dürfen Personen nicht zusätzlich gefährdet und die Fluchtwege nicht beeinträchtigt werden. Das 
Anbringen von Einbauten oder Einrichtungen, die leicht umgestürzt werden können, ist verboten. 

 Dekorationen sind so anzubringen, dass  

a) die Sicherheit von Personen nicht zusätzlich beeinträchtigt wird; 

b) die Sichtbarkeit der Kennzeichnung der Fluchtwege und Ausgänge (Rettungszeichen) gewähr-
leistet ist; 

c) Sicherheitsbeleuchtungen nicht in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden; 

d) Ausgänge weder verdeckt noch verschlossen werden; 

e) Brandmelde- und Löscheinrichtungen (Handfeuermelder, Brandmelder, Handfeuerlöscher, 
Löschposten, Sprinkler etc.) weder verdeckt noch in ihrer Wirksamkeit und Zugänglichkeit 
beeinträchtigt werden; 

f) sie durch die Wärmestrahlung von Lampen, Heizapparaten, Motoren und dergleichen nicht 
entzündet werden können und dass bei diesen kein gefährlicher Wärmestau entstehen kann.  

 In Fluchtwegen dürfen keine brennbaren Dekorationen angebracht werden. 

 Spiel- und Reklameballone dürfen nur mit nicht brennbaren Gasen oder Gasgemischen gefüllt 
werden. 

3. Material 

 Dekorationen von Räumen müssen aus mindestens schwer brennbaren Materialien sein (Brand-
verhaltensgruppe RF2). In Räumen mit einer Sprinkleranlage genügen Materialien, die mindestens 
der Brandverhaltensgruppe RF3 entsprechen. 

 Die Materialien dürfen im Brandfall weder brennend abtropfen noch giftige Gase entwickeln. 

 Stroh, Schilf, Tannenreisig und dergleichen sind für Dekorationen nicht zulässig.  

 Dekorationen aus Massivholz (z.B. Bretter) sind auch dort zulässig, wo schwer brennbares 
Material der Brandverhaltensgruppe RF2 verlangt wird. 
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4. Beurteilung der Brennbarkeit 

 Für die Beurteilung der Brennbarkeit sind folgende Kriterien massgebend: 

 a) leicht brennbare Materialien (Brandverhaltensgruppe RF4) sind verboten 

  Wenn nach dem Entzünden die Feuerquelle (Zündholz) entfernt wird, brennt das Material 
selbstständig und rasch ab. 

 b) mittel brennbare Materialien (Brandverhaltensgruppe RF3) sind verboten 

  Wenn nach dem Entzünden des Materials der Baustoff ohne zusätzliche Wärmezufuhr 
während längerer Zeit selbstständig weiter brennt. 

 c) schwer brennbare Materialien (Brandverhaltensgruppe RF2) sind gestattet 

  Wenn nach dem Entzünden des Materials die Feuerquelle (Zündholz) entfernt wird, ver-
löscht die Flamme. 

 Der Flammentest ist an kleinen Stücken und ausserhalb des Lokals vorzunehmen. 

 
 


